
 

 

Abbildung 6: maßgeblicher Außenlärmpegel für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden 
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 Abbildung 2: Auszug des wirksamen Flächennutzungsplanes inkl. 18. Änderung der Gemeinde Neu Wulmstorf mit 
Geltungsbereich (rot gestrichelte Linie) der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27, ohne Maßstab Rahmen- und Strukturplan Ortsteil Elstorf / Schwiederstorf Im Jahr 2004 wurde für die Ortsteile Elstorf und Schwiederstorf als informelle Planung ein Rahmen- und Strukturplan als eine Grundlage für eine vorausschauende Siedlungsentwick-lung fertiggestellt. Der Rahmen- und Strukturplan beinhaltet unter anderem ein textliches Leitbild, das im Rahmen der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes geringfügig aktualisiert sowie um natur- und landschaftsplanerische Zielaussagen ergänzt wurde und als Orientie-rungsrahmen für die Ortsentwicklung weiterhin Bestand hat. Das Leitbild gliedert sich in über-geordnete Leitbildaussage (siehe unten), die durch weiter differenzierte Ziele und Maßnahmen konkretisiert werden.  

 

3 Übergeordnete Planungen 

Regional- und Landesplanung 

Für die Gemeinde Neu Wulmstorf gilt das Regionale Raumordnungsprogramm RROP 2025 

für den Landkreis Harburg, das am 04. April 2019 in Kraft getreten ist und die raumordneri-

sche Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes bildet (vgl. Abbildung 1). Darüber 

hinaus gilt das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen LROP in der aktuellen Ände-

rungsfassung 2022, in Kraft getreten am 17. September 2022. 

Für das RROP 2025 für den Landkreis Harburg wird derzeit die 1. Änderung aufgestellt, um 

das RROP 2025 an die neuen und geänderten Ziele und Grundsätze des LROP 2022 und an 

eigene neue und geänderte Ziele und Grundsätze der regionalplanerischen Ebene anzupassen.  

 

Abbildung 1:  Darstellungen des RROP 2025 für den Ortsteil Neu Wulmstorf und den Ortsteil Elstorf / Schwie-

derstorf (in lila markiert der Bereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27)  

(Quelle: Zeichnerische Darstellung des RROP 2025 Landkreis Harburg, Endfassung April 2019) 

Die Gemeinde Neu Wulmstorf ist als Grundzentrum eingestuft, das auf den Hauptort be-

schränkt ist und dessen räumliche Ausdehnung im RROP 2025 über die Darstellung des zent-

ralen Siedlungsgebietes konkretisiert wird. Als zentraler Ort sind dem Hauptort die Schwer-

punktaufgaben „Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten und Arbeitsstätten“ zugewie-

sen. Einen weiteren Standort mit Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Ar-

beitsstätten liegt im Süden des Gemeindegebietes im Bereich des Autobahnanschlusses Wen-

nerstorf / Rade / Mienenbüttel.1  

 
1  vgl. RROP 2025, Beschreibende Darstellung, Kap. 2.1.3 01 – 02 und 2.2.2 01 
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BEBAUUNGSPLAN NR. 27
"Schwarzenberg-Süd"

4. Änderung
mit örtlichen Bauvorschriften

 Für den Bereich:
"Östlich der Lindenstraße, südlich und nördlich des Rüterwegs"

SATZUNG DER GEMEINDE NEU WULMSTORF ÜBER DIE 4. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 27  "SCHWARZENBERG - SÜD"
MIT ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN

PLANZEICHNUNG (TEIL A)  M 1 : 1.000

Bearbeitet: Schwormstede / Benthack / Bund Projekt Nr. : 1632

Übersichtsplan 1:10.000 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der 
Niedersächsischen Bauordnung und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalver- 
fassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 27 "Schwarzenberg-Süd" mit örtlichen Bauvorschriften für das Gebiet: 
"Östlich der Lindenstraße, südlich und nördlich des Rüterwegs" bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen (Teil B) als Satzung 
beschlossen.

Neu Wulmstorf den, __.__.____

PRÄAMBEL

Entwurf
05.12.2023 

040 – 44 14 19
Graumannsweg 69

22087 Hamburg

www.archi-stadt.de

Stand: 05.12.2023

SATZUNG DER GEMEINDE NEU WULMSTORF
ÜBER DEN

.......................................
      Bürgermeister

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach
(Stand vom __.__.____). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen
Anlagen geometrisch einwandfrei.

.................., den __.__.____

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab 1 : 1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,

c   2021

VERFAHRENSVERMERKE

....................................................
Öffentl. best. Vermessungsingenieur

Aufstellungsbeschluss 
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf hat in seiner Sitzung am __.__.____ die Aufstellung der 4. Änderung  
des Bebauungsplanes Nr. 27 "Schwarzenberg-Süd" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht worden.

Neu Wulmstorf, den __.__.____                                             
                                                                                             

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Lüneburg

................................................
Bürgermeister

TEXT (TEIL B)

1.0 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 In dem als Baufeld 2 gekennzeichneten Teil des urbanen Gebietes sind im Erdgeschoss und 
im ersten Obergeschoss Wohnnutzungen unzulässig.       (§ 1 Abs. 4 und 7 BauNVO)

2.0 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Der obere Bezugspunkt für die in der Planzeichnung angegebenen Firsthöhen ist der
höchste Punkt der Oberkante Dachhaut der Gebäude und der untere Bezugspunkt
(+ 0,00 m) sind die in den überbaubaren Flächen festgesetzten Höhenbezugspunkte.

    (§ 18 Abs. 1 BauNVO)

2.2 Die maximal zulässige Grundfläche darf durch Tiefgaragen und unterirdische Anlagen zur 
Rückhaltung von Oberflächenwasser bis zu einer GRZ von 0,75 überschritten werden. 

      (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)

3.0 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1 Die in der Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen dürfen durch Terrassen um bis zu 
max. 1,50 m überschritten werden.   (§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

3.2 Tiefgaragen, Kellerräume und Anlagen zur Rückhaltung von Oberflächenwasser sind 
unterhalb der Geländeoberfläche auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

    (§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

4.1 Stellplätze sind nur innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Stellplätze, 
innerhalb der Baugrenzen sowie in Tiefgaragen zulässig. Oberirdische Stellplätze sind als 
offene, nicht überdachte Stellplätze auszuführen; davon abweichend können sie als offene 
überdachte Carports hergestellt werden, wenn die Überdachungen vollständig für 
Solaranlagen genutzt werden.         (§ 12 Abs. 6 BauNVO)

4.2 Grundstückseinfahrten sind nur in den gemäß Planzeichnung festgesetzten 
Einfahrtsbereichen zulässig.

4.0 Nebenanlagen und Stellplätze  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

9.0 Örtliche Bauvorschriften                                (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 1 Nr. 2 und 
         Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 NBauO)

                                           
9.1 Fassaden

Für Hauptgebäude und Nebenanlagen sind nur Verblend- und Klinkermauerwerk in einem 
roten - rotbraunem Farbton zulässig (RAL-Farbtöne: vgl. Hinweise in der Begründung). 
Vollverglaste Wintergärten sind zulässig.

9.2 Dach
Es sind nur Satteldächer mit einer Neigung von 35° - 50° zulässig. Für Nebenanlagen sind 
auch Flachdächer zulässig, wenn sie begrünt sind.
Die Eindeckung der Dachflächen ist nur mit unglasierten, nichtglänzenden Tonziegeln oder
Betondachsteinen in roten bis rotbraunen sowie in anthrazit bis schwarzen Farbtönen 
zulässig.
Solaranlagen sind auf den Dachflächen zulässig, wenn sie flächig auf der Dachhaut 
aufliegen und nicht mehr als 30 cm aus ihr herausragen oder wenn sie in die Dachhaut 
integriert sind.

9.3 Werbeanlagen
Werbeanlagen im Sinne des § 50 NBauO sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.

9.4 Anzahl Stellplätze
Auf den privaten Grundstücken sind mindestens 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit 
nachzuweisen.

9.5 Zuwiderhandlungen gegenüber den örtlichen Bauvorschriften 9.1 bis 9.4 können mit
einer Geldbuße gem. § 80 Abs. 5 NBauO geahndet werden. (§ 80 Abs. 3 NBauO)

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO 2017)
in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3787),

zuletzt geändert am  3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176 S. 6)

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplans ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans gem. § 215 Abs.1 BauGB nicht geltend 
gemacht worden.

Neu Wulmstorf, den __.__.____
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mängel der Abwägung
Innerhalb eines Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans sind Mängel der Abwägung gem. § 215 
Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht worden.

Neu Wulmstorf, den __.__.____

                                                                                                                         

Inkrafttreten
Der Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB am __.__.____ im Amtsblatt für den Landkreis 
Harburg ortsüblich bekanntgemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am __.__.____ in Kraft getreten.

Neu Wulmstorf, den __.__.____
                                                                                                               

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf hat den  Bebauungsplan nach Prüfung der Anregungen gemäß   
§ 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am __.__.____ als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung 
beschlossen.

Neu Wulmstorf, den __.__.____                                                                                             ................................................
Bürgermeister

................................................
Bürgermeister

................................................
Bürgermeister

................................................
Bürgermeister

5.0 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und  
Landschaft               (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

   
5.1 Die Außenbeleuchtung im gesamten Plangebiet ist mit nach unten gerichtetem, 

fledermaus- und insektenfreundlichem Licht vorzunehmen. Ein Abstrahlen des Lichts auf 
angrenzende Flächen ist zu vermeiden.

5.2 Die nicht überbauten Flächen über Tiefgaragen sind mit Ausnahme von Wegen, 
Stellplatzanlagen, Spielflächen und Terrassen mit einem mindestens 50 cm dicken, 
durchwurzelbaren Substrataufbau auszuführen und ganzflächig zu begrünen oder 
gärtnerisch zu gestalten. 

Planverfasser
Der Entwurf des  Bebauungsplans wurde ausgearbeitet vom Büro Architektur und Stadtplanung, Baum | 
Schwormstede | Stellmacher PartGmbB, Graumannsweg 69, 22087 Hamburg.

Hamburg, den __.__.____

................................................
Planverfasser

Artenschutzrechtliche Hinweise

Gehölz-/Baumfällungen
Gehölz- und Baumfällungen dürfen nur in der Zeit vom 01.10. bis 28. / 29.02. (außerhalb 
der Brutzeit von Vögeln - § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) vorgenommen werden.

    

ZEICHENERKLÄRUNG / FESTSETZUNGEN

ZUR PLANZEICHNUNG TEIL A

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen  § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Flächen für den Gemeinbedarf § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB  

Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB   

II

FH 12,5 m

MU

z.B. 0,4 Grundflächenzahl (GRZ) § 16 BauNVO

Zahl der zulässigen Vollgeschosse § 16 BauNVO

maximale Firsthöhe § 16 BauNVO

Höhenbezugspunkt in Meter über § 18 BauNVO
Normalhöhennull (NHN) 
(gem. textlicher Festsetzung Nr. 2.1)

+ 59,0 m NHNz.B.

o

Bauweise, Baugrenzen   § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB   

Offene Bauweise  § 22 BauNVO

Baugrenze  § 23 BauNVO

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches     § 9 Abs. 7 BauGB

115/19 Flurstücksbezeichnung

Bestandsgebäude

Vorhandene Flurstücksgrenzen

Bauverbotszone an Bundesstraße § 9 FStrG20m AV-Zone

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

z.B.

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Ortsdurchfahrtsgrenze

Alle Maße sind in Meter angegeben

B3          

7.0 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a+b BauGB)

   

7.1 An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten sind schmalkronige, hochstämmige 
Laubbäume gemäß der Pflanzliste im Umweltbericht in der Mindestqualität Alleebaum, 
3 x verpflanzt mit Drahtballen, Stammumfang 20 bis 25 cm zu pflanzen. Die Standorte sind 
um 2 m parallel zur Straße variierbar. Die Bäume sind in Pflanzgruben mit mindestens 
12 m³ und mindestens 1,5 m tiefen durchwurzelbarem Raum pro Baum zu pflanzen. 
Im Kronenbereich der Bäume ist jeweils eine mindestens 10 m² große und mindestens 2 m 
breite Pflanzfläche offen zu halten und zu begrünen. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten 
und fachgerecht zu pflegen. Bei Abgang ist für Ersatz am gleichen Standort zu sorgen.

7.2 Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine freiwachsende, lichte Hecke aus 
standortheimischen Sträuchern anzulegen, durch eine fachgerechte Pflege zu entwickeln 
und dauerhaft zu erhalten (Pflanzliste siehe Umweltbericht). Es ist ein Laubgehölz pro 
1,5 m² Fläche zu pflanzen. Die Pflanzfläche ist in den ersten 5 Jahren durch einen 
durchgängigen Wildschutzzaun zu schützen. Danach ist der Verbissschutz zu entfernen. 
Im Falle eines Abgangs der Gehölze ist für Ersatz zu sorgen.

6.0 Maßnahmen für besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG)  

        (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

(Hinweis: Die im folgenden genannte DIN-Vorschrift 4109 von 2018 kann bei der 
Gemeindeverwaltung zu den allgemeinen Dienststunden eingesehen werden.)

6.1 Schutz vor Gewerbelärm
 Zum Schutz der Wohn- und Büronutzungen vor Gewerbelärm nachts sind in dem in 

der Planzeichnung mit  festgesetzten Bereich an den lärmzugewandten Fassaden 
und Seitenfassaden vor schutzbedürftigen Räumen gemäß DIN 4109 nur festverglaste 
Fenster zulässig. Der notwendige hygienische Luftwechsel ist über eine lärmabgewandte 
Fassade oder andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise 
sicherzustellen.
Davon kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird, 
dass aus der tatsächlichen Gewerbelärmbelastung an den Gebäudefassaden der 
Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert für urbane Gebiete von 45 dB(A) nachts einhält.

6.2 Schutz vor Verkehrslärm
 Zum Schutz der Wohnnutzungen ist im jeweiligen Baufreistellungs- oder 

Baugenehmigungsverfahren der Schallschutz gegen Außenlärm (Gegenstand der 
bautechnischen Nachweise) nach DIN 4109 Teil 1 und Teil 2 (Ausgabe 01/2018) 
nachzuweisen. (Die hierfür erforderlichen maßgeblichen Außenlärmpegel sind nachrichtlich 
in der Begründung aufgeführt.)

6.3 Zum Schutz der Schlaf- und Kinderzimmer und für Räume, in denen der Anhaltswert für 
Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags überschritten wird, sind schallgedämmte 
Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere 
geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise sichergestellt werden kann. 
Die schallgedämmten Lüftungen sind bei der Ermittlung des resultierenden 
Schalldämm-Maßes für das Außenbauteil gemäß den ermittelten und ausgewiesenen 
maßgeblichen Außenlärmpegeln nach DIN 4109 (Januar 2018) zu berücksichtigen.

6.4 Befestigte Außenwohnbereiche (Terrassen, Dachterrassen, Balkone, Loggien) sind in den 
in der Planzeichnung mit      festgesetzten Bereichen nur in geschlossener 
Gebäudeform zulässig. 
Davon abweichend sind offene Außenwohnbereiche ausnahmsweise zulässig, wenn mit 
Hilfe einer Immissionsprognose nachgewiesen wird, dass in der Mitte des jeweiligen 
Außenwohnbereichs der Immissionsgrenzwert von 64 dB(A) tags eingehalten wird.

6.5 Von den Festsetzungen Nr. 6.2 bis 6.4 kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines 
Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere 
Anforderungen an den Schallschutz resultieren.

Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neu Wulmstorf hat in seiner Sitzung am __.__.____ dem 
Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf des  Bebauungsplans und der Begründung haben vom __.__.____ bis __.__.____ gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Neu Wulmstorf, den __.__.____
                                                                                                            

................................................
Bürgermeister

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 
Garagen und Gemeinschaftsanlagen   § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB   

Flächen für StellplätzeSt

entfallender Einzelbaum

Urbanes Gebiet         § 6a BauNVO

Ausschluss / Schutz von Außenwohnbereichen (gem. textlicher 
Festsetzung Nr. 6.4)

Umgrenzung von Flächen mit Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

z.B. Baufeld 1 Nummerierung der überbaubaren Flächen

Schutz
Außenwohnbereiche

Schutz vor 

Gewerbelärm

Schutz Außen-

wohnbereiche

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen         

         § 9 Abs. 1 Nr. 25a+b BauGB 

Baum, anzupflanzen § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Einfahrtsbereich

Schutz vor Gewerbelärm (gem. textlicher Festsetzung Nr. 6.1)Schutz vor 
Gewerbelärm

Planunterlage:

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 

Vermessungs- und Katasterverwaltung

c   2021
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)
Regionaldirektion Lüneburg

8.0 Festsetzung bis zum Eintritt bestimmer Umstände                                    (§ 9 Abs. 2 BauGB)
                                           

8.1 Innerhalb der nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommenen Anbauverbotszone zur 
Bundesstraße 3 (Lindenstraße) sind Hochbauten solange unzulässig bis die 
Anbauverbotszone entfällt.

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

      § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen          § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 

c  2016
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Abbildung 6: maßgeblicher Außenlärmpegel für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden 

 

 

 

Siemer Kramer Architekten Ingenieure Partnerschaft mbh,
PGL Thieme-Hack Landschaftsarchitekten PartGmbB,
LAIRM CONSULT GmbH

Auftraggeberin

in Kooperation mit

 

 Abbildung 2: Auszug des wirksamen Flächennutzungsplanes inkl. 18. Änderung der Gemeinde Neu Wulmstorf mit 
Geltungsbereich (rot gestrichelte Linie) der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27, ohne Maßstab Rahmen- und Strukturplan Ortsteil Elstorf / Schwiederstorf Im Jahr 2004 wurde für die Ortsteile Elstorf und Schwiederstorf als informelle Planung ein Rahmen- und Strukturplan als eine Grundlage für eine vorausschauende Siedlungsentwick-lung fertiggestellt. Der Rahmen- und Strukturplan beinhaltet unter anderem ein textliches Leitbild, das im Rahmen der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes geringfügig aktualisiert sowie um natur- und landschaftsplanerische Zielaussagen ergänzt wurde und als Orientie-rungsrahmen für die Ortsentwicklung weiterhin Bestand hat. Das Leitbild gliedert sich in über-geordnete Leitbildaussage (siehe unten), die durch weiter differenzierte Ziele und Maßnahmen konkretisiert werden.  

 

3 Übergeordnete Planungen 

Regional- und Landesplanung 

Für die Gemeinde Neu Wulmstorf gilt das Regionale Raumordnungsprogramm RROP 2025 

für den Landkreis Harburg, das am 04. April 2019 in Kraft getreten ist und die raumordneri-

sche Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes bildet (vgl. Abbildung 1). Darüber 

hinaus gilt das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen LROP in der aktuellen Ände-

rungsfassung 2022, in Kraft getreten am 17. September 2022. 

Für das RROP 2025 für den Landkreis Harburg wird derzeit die 1. Änderung aufgestellt, um 

das RROP 2025 an die neuen und geänderten Ziele und Grundsätze des LROP 2022 und an 

eigene neue und geänderte Ziele und Grundsätze der regionalplanerischen Ebene anzupassen.  

 

Abbildung 1:  Darstellungen des RROP 2025 für den Ortsteil Neu Wulmstorf und den Ortsteil Elstorf / Schwie-

derstorf (in lila markiert der Bereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27)  

(Quelle: Zeichnerische Darstellung des RROP 2025 Landkreis Harburg, Endfassung April 2019) 

Die Gemeinde Neu Wulmstorf ist als Grundzentrum eingestuft, das auf den Hauptort be-

schränkt ist und dessen räumliche Ausdehnung im RROP 2025 über die Darstellung des zent-

ralen Siedlungsgebietes konkretisiert wird. Als zentraler Ort sind dem Hauptort die Schwer-

punktaufgaben „Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten und Arbeitsstätten“ zugewie-

sen. Einen weiteren Standort mit Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Ar-

beitsstätten liegt im Süden des Gemeindegebietes im Bereich des Autobahnanschlusses Wen-

nerstorf / Rade / Mienenbüttel.1  

 
1  vgl. RROP 2025, Beschreibende Darstellung, Kap. 2.1.3 01 – 02 und 2.2.2 01 
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Bebauungsplan Planzeichnung (Entwurf)

Vorhaben Stand 12/2023 (SKAI Partnerschaft mbB) Luftbild mit Geltungsbereich
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BEBAUUNGSPLAN NR. 27
"Schwarzenberg-Süd"

4. Änderung
mit örtlichen Bauvorschriften

 Für den Bereich:
"Östlich der Lindenstraße, südlich und nördlich des Rüterwegs"

SATZUNG DER GEMEINDE NEU WULMSTORF ÜBER DIE 4. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 27  "SCHWARZENBERG - SÜD"
MIT ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN

PLANZEICHNUNG (TEIL A)  M 1 : 1.000

Bearbeitet: Schwormstede / Benthack / Bund Projekt Nr. : 1632

Übersichtsplan 1:10.000 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der 
Niedersächsischen Bauordnung und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalver- 
fassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 27 "Schwarzenberg-Süd" mit örtlichen Bauvorschriften für das Gebiet: 
"Östlich der Lindenstraße, südlich und nördlich des Rüterwegs" bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen (Teil B) als Satzung 
beschlossen.

Neu Wulmstorf den, __.__.____

PRÄAMBEL

Entwurf
05.12.2023 

040 – 44 14 19
Graumannsweg 69

22087 Hamburg

www.archi-stadt.de

Stand: 05.12.2023

SATZUNG DER GEMEINDE NEU WULMSTORF
ÜBER DEN

.......................................
      Bürgermeister

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach
(Stand vom __.__.____). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen
Anlagen geometrisch einwandfrei.

.................., den __.__.____

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab 1 : 1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,

c   2021

VERFAHRENSVERMERKE

....................................................
Öffentl. best. Vermessungsingenieur

Aufstellungsbeschluss 
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf hat in seiner Sitzung am __.__.____ die Aufstellung der 4. Änderung  
des Bebauungsplanes Nr. 27 "Schwarzenberg-Süd" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht worden.

Neu Wulmstorf, den __.__.____                                             
                                                                                             

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Lüneburg

................................................
Bürgermeister

TEXT (TEIL B)

1.0 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 In dem als Baufeld 2 gekennzeichneten Teil des urbanen Gebietes sind im Erdgeschoss und 
im ersten Obergeschoss Wohnnutzungen unzulässig.       (§ 1 Abs. 4 und 7 BauNVO)

2.0 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Der obere Bezugspunkt für die in der Planzeichnung angegebenen Firsthöhen ist der
höchste Punkt der Oberkante Dachhaut der Gebäude und der untere Bezugspunkt
(+ 0,00 m) sind die in den überbaubaren Flächen festgesetzten Höhenbezugspunkte.

    (§ 18 Abs. 1 BauNVO)

2.2 Die maximal zulässige Grundfläche darf durch Tiefgaragen und unterirdische Anlagen zur 
Rückhaltung von Oberflächenwasser bis zu einer GRZ von 0,75 überschritten werden. 

      (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)

3.0 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1 Die in der Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen dürfen durch Terrassen um bis zu 
max. 1,50 m überschritten werden.   (§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

3.2 Tiefgaragen, Kellerräume und Anlagen zur Rückhaltung von Oberflächenwasser sind 
unterhalb der Geländeoberfläche auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

    (§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

4.1 Stellplätze sind nur innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Stellplätze, 
innerhalb der Baugrenzen sowie in Tiefgaragen zulässig. Oberirdische Stellplätze sind als 
offene, nicht überdachte Stellplätze auszuführen; davon abweichend können sie als offene 
überdachte Carports hergestellt werden, wenn die Überdachungen vollständig für 
Solaranlagen genutzt werden.         (§ 12 Abs. 6 BauNVO)

4.2 Grundstückseinfahrten sind nur in den gemäß Planzeichnung festgesetzten 
Einfahrtsbereichen zulässig.

4.0 Nebenanlagen und Stellplätze  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

9.0 Örtliche Bauvorschriften                                (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 1 Nr. 2 und 
         Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 NBauO)

                                           
9.1 Fassaden

Für Hauptgebäude und Nebenanlagen sind nur Verblend- und Klinkermauerwerk in einem 
roten - rotbraunem Farbton zulässig (RAL-Farbtöne: vgl. Hinweise in der Begründung). 
Vollverglaste Wintergärten sind zulässig.

9.2 Dach
Es sind nur Satteldächer mit einer Neigung von 35° - 50° zulässig. Für Nebenanlagen sind 
auch Flachdächer zulässig, wenn sie begrünt sind.
Die Eindeckung der Dachflächen ist nur mit unglasierten, nichtglänzenden Tonziegeln oder
Betondachsteinen in roten bis rotbraunen sowie in anthrazit bis schwarzen Farbtönen 
zulässig.
Solaranlagen sind auf den Dachflächen zulässig, wenn sie flächig auf der Dachhaut 
aufliegen und nicht mehr als 30 cm aus ihr herausragen oder wenn sie in die Dachhaut 
integriert sind.

9.3 Werbeanlagen
Werbeanlagen im Sinne des § 50 NBauO sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.

9.4 Anzahl Stellplätze
Auf den privaten Grundstücken sind mindestens 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit 
nachzuweisen.

9.5 Zuwiderhandlungen gegenüber den örtlichen Bauvorschriften 9.1 bis 9.4 können mit
einer Geldbuße gem. § 80 Abs. 5 NBauO geahndet werden. (§ 80 Abs. 3 NBauO)

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO 2017)
in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3787),

zuletzt geändert am  3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176 S. 6)

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplans ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans gem. § 215 Abs.1 BauGB nicht geltend 
gemacht worden.

Neu Wulmstorf, den __.__.____
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mängel der Abwägung
Innerhalb eines Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans sind Mängel der Abwägung gem. § 215 
Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht worden.

Neu Wulmstorf, den __.__.____

                                                                                                                         

Inkrafttreten
Der Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB am __.__.____ im Amtsblatt für den Landkreis 
Harburg ortsüblich bekanntgemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am __.__.____ in Kraft getreten.

Neu Wulmstorf, den __.__.____
                                                                                                               

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf hat den  Bebauungsplan nach Prüfung der Anregungen gemäß   
§ 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am __.__.____ als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung 
beschlossen.

Neu Wulmstorf, den __.__.____                                                                                             ................................................
Bürgermeister

................................................
Bürgermeister

................................................
Bürgermeister

................................................
Bürgermeister

5.0 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und  
Landschaft               (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

   
5.1 Die Außenbeleuchtung im gesamten Plangebiet ist mit nach unten gerichtetem, 

fledermaus- und insektenfreundlichem Licht vorzunehmen. Ein Abstrahlen des Lichts auf 
angrenzende Flächen ist zu vermeiden.

5.2 Die nicht überbauten Flächen über Tiefgaragen sind mit Ausnahme von Wegen, 
Stellplatzanlagen, Spielflächen und Terrassen mit einem mindestens 50 cm dicken, 
durchwurzelbaren Substrataufbau auszuführen und ganzflächig zu begrünen oder 
gärtnerisch zu gestalten. 

Planverfasser
Der Entwurf des  Bebauungsplans wurde ausgearbeitet vom Büro Architektur und Stadtplanung, Baum | 
Schwormstede | Stellmacher PartGmbB, Graumannsweg 69, 22087 Hamburg.

Hamburg, den __.__.____

................................................
Planverfasser

Artenschutzrechtliche Hinweise

Gehölz-/Baumfällungen
Gehölz- und Baumfällungen dürfen nur in der Zeit vom 01.10. bis 28. / 29.02. (außerhalb 
der Brutzeit von Vögeln - § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) vorgenommen werden.

    

ZEICHENERKLÄRUNG / FESTSETZUNGEN

ZUR PLANZEICHNUNG TEIL A

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen  § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Flächen für den Gemeinbedarf § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB  

Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB   

II

FH 12,5 m

MU

z.B. 0,4 Grundflächenzahl (GRZ) § 16 BauNVO

Zahl der zulässigen Vollgeschosse § 16 BauNVO

maximale Firsthöhe § 16 BauNVO

Höhenbezugspunkt in Meter über § 18 BauNVO
Normalhöhennull (NHN) 
(gem. textlicher Festsetzung Nr. 2.1)

+ 59,0 m NHNz.B.

o

Bauweise, Baugrenzen   § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB   

Offene Bauweise  § 22 BauNVO

Baugrenze  § 23 BauNVO

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches     § 9 Abs. 7 BauGB

115/19 Flurstücksbezeichnung

Bestandsgebäude

Vorhandene Flurstücksgrenzen

Bauverbotszone an Bundesstraße § 9 FStrG20m AV-Zone

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

z.B.

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Ortsdurchfahrtsgrenze

Alle Maße sind in Meter angegeben

B3          

7.0 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a+b BauGB)

   

7.1 An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten sind schmalkronige, hochstämmige 
Laubbäume gemäß der Pflanzliste im Umweltbericht in der Mindestqualität Alleebaum, 
3 x verpflanzt mit Drahtballen, Stammumfang 20 bis 25 cm zu pflanzen. Die Standorte sind 
um 2 m parallel zur Straße variierbar. Die Bäume sind in Pflanzgruben mit mindestens 
12 m³ und mindestens 1,5 m tiefen durchwurzelbarem Raum pro Baum zu pflanzen. 
Im Kronenbereich der Bäume ist jeweils eine mindestens 10 m² große und mindestens 2 m 
breite Pflanzfläche offen zu halten und zu begrünen. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten 
und fachgerecht zu pflegen. Bei Abgang ist für Ersatz am gleichen Standort zu sorgen.

7.2 Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine freiwachsende, lichte Hecke aus 
standortheimischen Sträuchern anzulegen, durch eine fachgerechte Pflege zu entwickeln 
und dauerhaft zu erhalten (Pflanzliste siehe Umweltbericht). Es ist ein Laubgehölz pro 
1,5 m² Fläche zu pflanzen. Die Pflanzfläche ist in den ersten 5 Jahren durch einen 
durchgängigen Wildschutzzaun zu schützen. Danach ist der Verbissschutz zu entfernen. 
Im Falle eines Abgangs der Gehölze ist für Ersatz zu sorgen.

6.0 Maßnahmen für besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG)  

        (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

(Hinweis: Die im folgenden genannte DIN-Vorschrift 4109 von 2018 kann bei der 
Gemeindeverwaltung zu den allgemeinen Dienststunden eingesehen werden.)

6.1 Schutz vor Gewerbelärm
 Zum Schutz der Wohn- und Büronutzungen vor Gewerbelärm nachts sind in dem in 

der Planzeichnung mit  festgesetzten Bereich an den lärmzugewandten Fassaden 
und Seitenfassaden vor schutzbedürftigen Räumen gemäß DIN 4109 nur festverglaste 
Fenster zulässig. Der notwendige hygienische Luftwechsel ist über eine lärmabgewandte 
Fassade oder andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise 
sicherzustellen.
Davon kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird, 
dass aus der tatsächlichen Gewerbelärmbelastung an den Gebäudefassaden der 
Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert für urbane Gebiete von 45 dB(A) nachts einhält.

6.2 Schutz vor Verkehrslärm
 Zum Schutz der Wohnnutzungen ist im jeweiligen Baufreistellungs- oder 

Baugenehmigungsverfahren der Schallschutz gegen Außenlärm (Gegenstand der 
bautechnischen Nachweise) nach DIN 4109 Teil 1 und Teil 2 (Ausgabe 01/2018) 
nachzuweisen. (Die hierfür erforderlichen maßgeblichen Außenlärmpegel sind nachrichtlich 
in der Begründung aufgeführt.)

6.3 Zum Schutz der Schlaf- und Kinderzimmer und für Räume, in denen der Anhaltswert für 
Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags überschritten wird, sind schallgedämmte 
Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere 
geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise sichergestellt werden kann. 
Die schallgedämmten Lüftungen sind bei der Ermittlung des resultierenden 
Schalldämm-Maßes für das Außenbauteil gemäß den ermittelten und ausgewiesenen 
maßgeblichen Außenlärmpegeln nach DIN 4109 (Januar 2018) zu berücksichtigen.

6.4 Befestigte Außenwohnbereiche (Terrassen, Dachterrassen, Balkone, Loggien) sind in den 
in der Planzeichnung mit      festgesetzten Bereichen nur in geschlossener 
Gebäudeform zulässig. 
Davon abweichend sind offene Außenwohnbereiche ausnahmsweise zulässig, wenn mit 
Hilfe einer Immissionsprognose nachgewiesen wird, dass in der Mitte des jeweiligen 
Außenwohnbereichs der Immissionsgrenzwert von 64 dB(A) tags eingehalten wird.

6.5 Von den Festsetzungen Nr. 6.2 bis 6.4 kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines 
Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere 
Anforderungen an den Schallschutz resultieren.

Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neu Wulmstorf hat in seiner Sitzung am __.__.____ dem 
Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf des  Bebauungsplans und der Begründung haben vom __.__.____ bis __.__.____ gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Neu Wulmstorf, den __.__.____
                                                                                                            

................................................
Bürgermeister

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 
Garagen und Gemeinschaftsanlagen   § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB   

Flächen für StellplätzeSt

entfallender Einzelbaum

Urbanes Gebiet         § 6a BauNVO

Ausschluss / Schutz von Außenwohnbereichen (gem. textlicher 
Festsetzung Nr. 6.4)

Umgrenzung von Flächen mit Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

z.B. Baufeld 1 Nummerierung der überbaubaren Flächen

Schutz
Außenwohnbereiche

Schutz vor 

Gewerbelärm

Schutz Außen-

wohnbereiche

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen         

         § 9 Abs. 1 Nr. 25a+b BauGB 

Baum, anzupflanzen § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Einfahrtsbereich

Schutz vor Gewerbelärm (gem. textlicher Festsetzung Nr. 6.1)Schutz vor 
Gewerbelärm

Planunterlage:

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 

Vermessungs- und Katasterverwaltung

c   2021
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)
Regionaldirektion Lüneburg

8.0 Festsetzung bis zum Eintritt bestimmer Umstände                                    (§ 9 Abs. 2 BauGB)
                                           

8.1 Innerhalb der nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommenen Anbauverbotszone zur 
Bundesstraße 3 (Lindenstraße) sind Hochbauten solange unzulässig bis die 
Anbauverbotszone entfällt.

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

      § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen          § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 

c  2016
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Abbildung 6: maßgeblicher Außenlärmpegel für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden 

 

 

 

Siemer Kramer Architekten Ingenieure Partnerschaft mbh,
PGL Thieme-Hack Landschaftsarchitekten PartGmbB,
LAIRM CONSULT GmbH

Auftraggeberin

in Kooperation mit

 

 Abbildung 2: Auszug des wirksamen Flächennutzungsplanes inkl. 18. Änderung der Gemeinde Neu Wulmstorf mit 
Geltungsbereich (rot gestrichelte Linie) der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27, ohne Maßstab Rahmen- und Strukturplan Ortsteil Elstorf / Schwiederstorf Im Jahr 2004 wurde für die Ortsteile Elstorf und Schwiederstorf als informelle Planung ein Rahmen- und Strukturplan als eine Grundlage für eine vorausschauende Siedlungsentwick-lung fertiggestellt. Der Rahmen- und Strukturplan beinhaltet unter anderem ein textliches Leitbild, das im Rahmen der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes geringfügig aktualisiert sowie um natur- und landschaftsplanerische Zielaussagen ergänzt wurde und als Orientie-rungsrahmen für die Ortsentwicklung weiterhin Bestand hat. Das Leitbild gliedert sich in über-geordnete Leitbildaussage (siehe unten), die durch weiter differenzierte Ziele und Maßnahmen konkretisiert werden.  

 

3 Übergeordnete Planungen 

Regional- und Landesplanung 

Für die Gemeinde Neu Wulmstorf gilt das Regionale Raumordnungsprogramm RROP 2025 

für den Landkreis Harburg, das am 04. April 2019 in Kraft getreten ist und die raumordneri-

sche Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes bildet (vgl. Abbildung 1). Darüber 

hinaus gilt das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen LROP in der aktuellen Ände-

rungsfassung 2022, in Kraft getreten am 17. September 2022. 

Für das RROP 2025 für den Landkreis Harburg wird derzeit die 1. Änderung aufgestellt, um 

das RROP 2025 an die neuen und geänderten Ziele und Grundsätze des LROP 2022 und an 

eigene neue und geänderte Ziele und Grundsätze der regionalplanerischen Ebene anzupassen.  

 

Abbildung 1:  Darstellungen des RROP 2025 für den Ortsteil Neu Wulmstorf und den Ortsteil Elstorf / Schwie-

derstorf (in lila markiert der Bereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27)  

(Quelle: Zeichnerische Darstellung des RROP 2025 Landkreis Harburg, Endfassung April 2019) 

Die Gemeinde Neu Wulmstorf ist als Grundzentrum eingestuft, das auf den Hauptort be-

schränkt ist und dessen räumliche Ausdehnung im RROP 2025 über die Darstellung des zent-

ralen Siedlungsgebietes konkretisiert wird. Als zentraler Ort sind dem Hauptort die Schwer-

punktaufgaben „Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten und Arbeitsstätten“ zugewie-

sen. Einen weiteren Standort mit Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Ar-

beitsstätten liegt im Süden des Gemeindegebietes im Bereich des Autobahnanschlusses Wen-

nerstorf / Rade / Mienenbüttel.1  

 
1  vgl. RROP 2025, Beschreibende Darstellung, Kap. 2.1.3 01 – 02 und 2.2.2 01 
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Vorhaben Stand 12/2023 (SKAI Partnerschaft mbB) Luftbild mit Geltungsbereich

B3          

xGr

D48.88

49.31

D49.37D49.34

D49.33

50.21

49.94

50.53

50.59
50.51

50.57

50.51

50.3450.22

47.97

47.93

48.09

48.25

48.18

48.19

48.2448.24

48.21
48.17

49.12

49.32

49.08
49.00

48.93 49.56

D49.22

49.85

49.74

50.04

50.03

49.76

49.66

49.65

49.29

49.38

49.30

49.68

49.56

49.82

49.68

49.43

49.35

48.61

48.57

48.69

48.9949.01

48.74
48.77

48.4748.50

48.21
48.27

48.24 48.20

48.25

48.2848.53

48.50

48.53

48.60

48.96

49.02

49.16

49.82

49.76

50.05

49.99

49.64

49.56

49.37

49.49

49.69

49.80

49.92
49.77

49.94

49.90
50.08

50.05

50.10

49.70

49.79

49.73

49.71

50.58

50.65

50.56

50.60

50.46

49.57

49.47

49.35

49.25

49.22

49.32

49.53

49.45

49.86

49.94

50.38

D50.41

D48.24

49.04

49.81

49.65

49.18

49.17

49.11

49.36 49.41 49.40

48.15

49.35

49.09

48.88

48.81

48.63

48.54

48.42

48.40

49.66

22

23

24

25

26

27

34

33

21

20

19

1817

16

15

14

13

12

11

05

04

03

02

01

10

09

08

Rettungswache

7
B

3

1
A

6
A

4

6

9
A

1
B

1

5

5

1
0
C

3

1
0
A

1
0
B

7
A

8

6

10

2
5

7

2
7

21

23

19

12

10D

L
in

d
e

n
s

tr
a

ß
e

Rüterweg

Bindsahl

125/27

70/20

125/12

123/14

123/13

251/7

125/26

123/10

70/23

70/30

124/5

123/9

125/23

123/12

125/28

125/25

126/20

125/21
125/20

125/5

125/16

125/18
126/5

125/22

123/8

125/13

126/2

34/22

165/91

34/5

34/25

34/20

33/34

34/9

33/37

408/34

34/17

34/7

34/16

34/21

34/4

34/24

386/33

165/92

137/7

70/35

70/33

70/34

Gehölzumring

Gehölzumring

Ackergrenze

Zufahrt

Gr

Gr

Gr

Hb

Gr

T
b

T
b

Wiese

D48.90

D48.88

49.46

49.44

49.47

D=49.33

48.12

48.34

48.00

47.76

47.86

49.01

49.19

49.18

49.33

49.42

49.33

W=49.40

D49.50

Gr

G
e
h
/R
a
d
w
e
g

H
b

H
b

F
b
k

F
b
k

H
b

Hb

D49.47

D=48.96

D49.22

48.61

48.57

48.69

49.01

T
b

48.77

48.50

48.27

48.24

48.2848.53

48.50

48.53

48.60

Tb

48.96

49.02

49.16

49.64

49.37

49.49

49.69

49.80

49.92
49.77

49.94

49.90
50.08

50.05

50.10

49.70

49.79

49.73

49.71

49.58
49.59

49.47

49.63

49.64

49.63

49.63

49.57

49.47

49.35

49.25

49.22

47.72

47.73

47.55

49.09

49.05

48.89
48.67

48.52

49.07
48.34

49.31

49.35
49.38

49.11

48.88

48.81

48.63

48.51

48.28

48.00
48.40

48.54

48.42

48.21

47.43

47.25
48.28

48.40

G
e
h
/R
a
d
w
e
g

20

20

2
0

m
 A

V
-Z

o
n

e 

Baufeld 1

Baufeld 2

Baufeld 3

Baufeld 4

Baufeld 5

Baufeld 7

Baufeld 8

Baufeld 6

+ 50,5 m NHN

+ 50,0 m NHN

+ 49,5 m NHN

+ 49,5 m NHN

+ 49,5 m NHN

+ 49,5 m NHN

+ 49 m NHN

+ 49 m NHN

St

St

MU

GRZ
0,4

II o

FH
12,5

5

5

St

Schutz vor
Gewerbelärm

Schutz 
Außenwohnenbereiche

Schutz 
Außenwohnenbereiche

BEBAUUNGSPLAN NR. 27
"Schwarzenberg-Süd"

4. Änderung
mit örtlichen Bauvorschriften

 Für den Bereich:
"Östlich der Lindenstraße, südlich und nördlich des Rüterwegs"

SATZUNG DER GEMEINDE NEU WULMSTORF ÜBER DIE 4. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 27  "SCHWARZENBERG - SÜD"
MIT ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN

PLANZEICHNUNG (TEIL A)  M 1 : 1.000

Bearbeitet: Schwormstede / Benthack / Bund Projekt Nr. : 1632

Übersichtsplan 1:10.000 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der 
Niedersächsischen Bauordnung und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalver- 
fassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 27 "Schwarzenberg-Süd" mit örtlichen Bauvorschriften für das Gebiet: 
"Östlich der Lindenstraße, südlich und nördlich des Rüterwegs" bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen (Teil B) als Satzung 
beschlossen.

Neu Wulmstorf den, __.__.____

PRÄAMBEL

Entwurf
05.12.2023 

040 – 44 14 19
Graumannsweg 69

22087 Hamburg

www.archi-stadt.de

Stand: 05.12.2023

SATZUNG DER GEMEINDE NEU WULMSTORF
ÜBER DEN

.......................................
      Bürgermeister

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach
(Stand vom __.__.____). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen
Anlagen geometrisch einwandfrei.

.................., den __.__.____

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab 1 : 1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,

c   2021

VERFAHRENSVERMERKE

....................................................
Öffentl. best. Vermessungsingenieur

Aufstellungsbeschluss 
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf hat in seiner Sitzung am __.__.____ die Aufstellung der 4. Änderung  
des Bebauungsplanes Nr. 27 "Schwarzenberg-Süd" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht worden.

Neu Wulmstorf, den __.__.____                                             
                                                                                             

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Lüneburg

................................................
Bürgermeister

TEXT (TEIL B)

1.0 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 In dem als Baufeld 2 gekennzeichneten Teil des urbanen Gebietes sind im Erdgeschoss und 
im ersten Obergeschoss Wohnnutzungen unzulässig.       (§ 1 Abs. 4 und 7 BauNVO)

2.0 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Der obere Bezugspunkt für die in der Planzeichnung angegebenen Firsthöhen ist der
höchste Punkt der Oberkante Dachhaut der Gebäude und der untere Bezugspunkt
(+ 0,00 m) sind die in den überbaubaren Flächen festgesetzten Höhenbezugspunkte.

    (§ 18 Abs. 1 BauNVO)

2.2 Die maximal zulässige Grundfläche darf durch Tiefgaragen und unterirdische Anlagen zur 
Rückhaltung von Oberflächenwasser bis zu einer GRZ von 0,75 überschritten werden. 

      (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)

3.0 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1 Die in der Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen dürfen durch Terrassen um bis zu 
max. 1,50 m überschritten werden.   (§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

3.2 Tiefgaragen, Kellerräume und Anlagen zur Rückhaltung von Oberflächenwasser sind 
unterhalb der Geländeoberfläche auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

    (§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

4.1 Stellplätze sind nur innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Stellplätze, 
innerhalb der Baugrenzen sowie in Tiefgaragen zulässig. Oberirdische Stellplätze sind als 
offene, nicht überdachte Stellplätze auszuführen; davon abweichend können sie als offene 
überdachte Carports hergestellt werden, wenn die Überdachungen vollständig für 
Solaranlagen genutzt werden.         (§ 12 Abs. 6 BauNVO)

4.2 Grundstückseinfahrten sind nur in den gemäß Planzeichnung festgesetzten 
Einfahrtsbereichen zulässig.

4.0 Nebenanlagen und Stellplätze  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

9.0 Örtliche Bauvorschriften                                (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 1 Nr. 2 und 
         Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 NBauO)

                                           
9.1 Fassaden

Für Hauptgebäude und Nebenanlagen sind nur Verblend- und Klinkermauerwerk in einem 
roten - rotbraunem Farbton zulässig (RAL-Farbtöne: vgl. Hinweise in der Begründung). 
Vollverglaste Wintergärten sind zulässig.

9.2 Dach
Es sind nur Satteldächer mit einer Neigung von 35° - 50° zulässig. Für Nebenanlagen sind 
auch Flachdächer zulässig, wenn sie begrünt sind.
Die Eindeckung der Dachflächen ist nur mit unglasierten, nichtglänzenden Tonziegeln oder
Betondachsteinen in roten bis rotbraunen sowie in anthrazit bis schwarzen Farbtönen 
zulässig.
Solaranlagen sind auf den Dachflächen zulässig, wenn sie flächig auf der Dachhaut 
aufliegen und nicht mehr als 30 cm aus ihr herausragen oder wenn sie in die Dachhaut 
integriert sind.

9.3 Werbeanlagen
Werbeanlagen im Sinne des § 50 NBauO sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.

9.4 Anzahl Stellplätze
Auf den privaten Grundstücken sind mindestens 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit 
nachzuweisen.

9.5 Zuwiderhandlungen gegenüber den örtlichen Bauvorschriften 9.1 bis 9.4 können mit
einer Geldbuße gem. § 80 Abs. 5 NBauO geahndet werden. (§ 80 Abs. 3 NBauO)

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO 2017)
in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3787),

zuletzt geändert am  3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176 S. 6)

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplans ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans gem. § 215 Abs.1 BauGB nicht geltend 
gemacht worden.

Neu Wulmstorf, den __.__.____
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mängel der Abwägung
Innerhalb eines Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans sind Mängel der Abwägung gem. § 215 
Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht worden.

Neu Wulmstorf, den __.__.____

                                                                                                                         

Inkrafttreten
Der Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB am __.__.____ im Amtsblatt für den Landkreis 
Harburg ortsüblich bekanntgemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am __.__.____ in Kraft getreten.

Neu Wulmstorf, den __.__.____
                                                                                                               

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf hat den  Bebauungsplan nach Prüfung der Anregungen gemäß   
§ 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am __.__.____ als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung 
beschlossen.

Neu Wulmstorf, den __.__.____                                                                                             ................................................
Bürgermeister

................................................
Bürgermeister

................................................
Bürgermeister

................................................
Bürgermeister

5.0 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und  
Landschaft               (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

   
5.1 Die Außenbeleuchtung im gesamten Plangebiet ist mit nach unten gerichtetem, 

fledermaus- und insektenfreundlichem Licht vorzunehmen. Ein Abstrahlen des Lichts auf 
angrenzende Flächen ist zu vermeiden.

5.2 Die nicht überbauten Flächen über Tiefgaragen sind mit Ausnahme von Wegen, 
Stellplatzanlagen, Spielflächen und Terrassen mit einem mindestens 50 cm dicken, 
durchwurzelbaren Substrataufbau auszuführen und ganzflächig zu begrünen oder 
gärtnerisch zu gestalten. 

Planverfasser
Der Entwurf des  Bebauungsplans wurde ausgearbeitet vom Büro Architektur und Stadtplanung, Baum | 
Schwormstede | Stellmacher PartGmbB, Graumannsweg 69, 22087 Hamburg.

Hamburg, den __.__.____

................................................
Planverfasser

Artenschutzrechtliche Hinweise

Gehölz-/Baumfällungen
Gehölz- und Baumfällungen dürfen nur in der Zeit vom 01.10. bis 28. / 29.02. (außerhalb 
der Brutzeit von Vögeln - § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) vorgenommen werden.

    

ZEICHENERKLÄRUNG / FESTSETZUNGEN

ZUR PLANZEICHNUNG TEIL A

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen  § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Flächen für den Gemeinbedarf § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB  

Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB   

II

FH 12,5 m

MU

z.B. 0,4 Grundflächenzahl (GRZ) § 16 BauNVO

Zahl der zulässigen Vollgeschosse § 16 BauNVO

maximale Firsthöhe § 16 BauNVO

Höhenbezugspunkt in Meter über § 18 BauNVO
Normalhöhennull (NHN) 
(gem. textlicher Festsetzung Nr. 2.1)

+ 59,0 m NHNz.B.

o

Bauweise, Baugrenzen   § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB   

Offene Bauweise  § 22 BauNVO

Baugrenze  § 23 BauNVO

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches     § 9 Abs. 7 BauGB

115/19 Flurstücksbezeichnung

Bestandsgebäude

Vorhandene Flurstücksgrenzen

Bauverbotszone an Bundesstraße § 9 FStrG20m AV-Zone

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

z.B.

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Ortsdurchfahrtsgrenze

Alle Maße sind in Meter angegeben

B3          

7.0 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a+b BauGB)

   

7.1 An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten sind schmalkronige, hochstämmige 
Laubbäume gemäß der Pflanzliste im Umweltbericht in der Mindestqualität Alleebaum, 
3 x verpflanzt mit Drahtballen, Stammumfang 20 bis 25 cm zu pflanzen. Die Standorte sind 
um 2 m parallel zur Straße variierbar. Die Bäume sind in Pflanzgruben mit mindestens 
12 m³ und mindestens 1,5 m tiefen durchwurzelbarem Raum pro Baum zu pflanzen. 
Im Kronenbereich der Bäume ist jeweils eine mindestens 10 m² große und mindestens 2 m 
breite Pflanzfläche offen zu halten und zu begrünen. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten 
und fachgerecht zu pflegen. Bei Abgang ist für Ersatz am gleichen Standort zu sorgen.

7.2 Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine freiwachsende, lichte Hecke aus 
standortheimischen Sträuchern anzulegen, durch eine fachgerechte Pflege zu entwickeln 
und dauerhaft zu erhalten (Pflanzliste siehe Umweltbericht). Es ist ein Laubgehölz pro 
1,5 m² Fläche zu pflanzen. Die Pflanzfläche ist in den ersten 5 Jahren durch einen 
durchgängigen Wildschutzzaun zu schützen. Danach ist der Verbissschutz zu entfernen. 
Im Falle eines Abgangs der Gehölze ist für Ersatz zu sorgen.

6.0 Maßnahmen für besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG)  

        (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

(Hinweis: Die im folgenden genannte DIN-Vorschrift 4109 von 2018 kann bei der 
Gemeindeverwaltung zu den allgemeinen Dienststunden eingesehen werden.)

6.1 Schutz vor Gewerbelärm
 Zum Schutz der Wohn- und Büronutzungen vor Gewerbelärm nachts sind in dem in 

der Planzeichnung mit  festgesetzten Bereich an den lärmzugewandten Fassaden 
und Seitenfassaden vor schutzbedürftigen Räumen gemäß DIN 4109 nur festverglaste 
Fenster zulässig. Der notwendige hygienische Luftwechsel ist über eine lärmabgewandte 
Fassade oder andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise 
sicherzustellen.
Davon kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird, 
dass aus der tatsächlichen Gewerbelärmbelastung an den Gebäudefassaden der 
Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert für urbane Gebiete von 45 dB(A) nachts einhält.

6.2 Schutz vor Verkehrslärm
 Zum Schutz der Wohnnutzungen ist im jeweiligen Baufreistellungs- oder 

Baugenehmigungsverfahren der Schallschutz gegen Außenlärm (Gegenstand der 
bautechnischen Nachweise) nach DIN 4109 Teil 1 und Teil 2 (Ausgabe 01/2018) 
nachzuweisen. (Die hierfür erforderlichen maßgeblichen Außenlärmpegel sind nachrichtlich 
in der Begründung aufgeführt.)

6.3 Zum Schutz der Schlaf- und Kinderzimmer und für Räume, in denen der Anhaltswert für 
Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags überschritten wird, sind schallgedämmte 
Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere 
geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise sichergestellt werden kann. 
Die schallgedämmten Lüftungen sind bei der Ermittlung des resultierenden 
Schalldämm-Maßes für das Außenbauteil gemäß den ermittelten und ausgewiesenen 
maßgeblichen Außenlärmpegeln nach DIN 4109 (Januar 2018) zu berücksichtigen.

6.4 Befestigte Außenwohnbereiche (Terrassen, Dachterrassen, Balkone, Loggien) sind in den 
in der Planzeichnung mit      festgesetzten Bereichen nur in geschlossener 
Gebäudeform zulässig. 
Davon abweichend sind offene Außenwohnbereiche ausnahmsweise zulässig, wenn mit 
Hilfe einer Immissionsprognose nachgewiesen wird, dass in der Mitte des jeweiligen 
Außenwohnbereichs der Immissionsgrenzwert von 64 dB(A) tags eingehalten wird.

6.5 Von den Festsetzungen Nr. 6.2 bis 6.4 kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines 
Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere 
Anforderungen an den Schallschutz resultieren.

Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neu Wulmstorf hat in seiner Sitzung am __.__.____ dem 
Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf des  Bebauungsplans und der Begründung haben vom __.__.____ bis __.__.____ gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Neu Wulmstorf, den __.__.____
                                                                                                            

................................................
Bürgermeister

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 
Garagen und Gemeinschaftsanlagen   § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB   

Flächen für StellplätzeSt

entfallender Einzelbaum

Urbanes Gebiet         § 6a BauNVO

Ausschluss / Schutz von Außenwohnbereichen (gem. textlicher 
Festsetzung Nr. 6.4)

Umgrenzung von Flächen mit Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

z.B. Baufeld 1 Nummerierung der überbaubaren Flächen

Schutz
Außenwohnbereiche

Schutz vor 

Gewerbelärm

Schutz Außen-

wohnbereiche

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen         

         § 9 Abs. 1 Nr. 25a+b BauGB 

Baum, anzupflanzen § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Einfahrtsbereich

Schutz vor Gewerbelärm (gem. textlicher Festsetzung Nr. 6.1)Schutz vor 
Gewerbelärm

Planunterlage:

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 

Vermessungs- und Katasterverwaltung

c   2021
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)
Regionaldirektion Lüneburg

8.0 Festsetzung bis zum Eintritt bestimmer Umstände                                    (§ 9 Abs. 2 BauGB)
                                           

8.1 Innerhalb der nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommenen Anbauverbotszone zur 
Bundesstraße 3 (Lindenstraße) sind Hochbauten solange unzulässig bis die 
Anbauverbotszone entfällt.

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

      § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen          § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 

c  2016
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Abbildung 6: maßgeblicher Außenlärmpegel für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden 

 

 

 

Siemer Kramer Architekten Ingenieure Partnerschaft mbh,
PGL Thieme-Hack Landschaftsarchitekten PartGmbB,
LAIRM CONSULT GmbH

Auftraggeberin

in Kooperation mit

 

 Abbildung 2: Auszug des wirksamen Flächennutzungsplanes inkl. 18. Änderung der Gemeinde Neu Wulmstorf mit 
Geltungsbereich (rot gestrichelte Linie) der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27, ohne Maßstab Rahmen- und Strukturplan Ortsteil Elstorf / Schwiederstorf Im Jahr 2004 wurde für die Ortsteile Elstorf und Schwiederstorf als informelle Planung ein Rahmen- und Strukturplan als eine Grundlage für eine vorausschauende Siedlungsentwick-lung fertiggestellt. Der Rahmen- und Strukturplan beinhaltet unter anderem ein textliches Leitbild, das im Rahmen der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes geringfügig aktualisiert sowie um natur- und landschaftsplanerische Zielaussagen ergänzt wurde und als Orientie-rungsrahmen für die Ortsentwicklung weiterhin Bestand hat. Das Leitbild gliedert sich in über-geordnete Leitbildaussage (siehe unten), die durch weiter differenzierte Ziele und Maßnahmen konkretisiert werden.  

 

3 Übergeordnete Planungen 

Regional- und Landesplanung 

Für die Gemeinde Neu Wulmstorf gilt das Regionale Raumordnungsprogramm RROP 2025 

für den Landkreis Harburg, das am 04. April 2019 in Kraft getreten ist und die raumordneri-

sche Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes bildet (vgl. Abbildung 1). Darüber 

hinaus gilt das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen LROP in der aktuellen Ände-

rungsfassung 2022, in Kraft getreten am 17. September 2022. 

Für das RROP 2025 für den Landkreis Harburg wird derzeit die 1. Änderung aufgestellt, um 

das RROP 2025 an die neuen und geänderten Ziele und Grundsätze des LROP 2022 und an 

eigene neue und geänderte Ziele und Grundsätze der regionalplanerischen Ebene anzupassen.  

 

Abbildung 1:  Darstellungen des RROP 2025 für den Ortsteil Neu Wulmstorf und den Ortsteil Elstorf / Schwie-

derstorf (in lila markiert der Bereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27)  

(Quelle: Zeichnerische Darstellung des RROP 2025 Landkreis Harburg, Endfassung April 2019) 

Die Gemeinde Neu Wulmstorf ist als Grundzentrum eingestuft, das auf den Hauptort be-

schränkt ist und dessen räumliche Ausdehnung im RROP 2025 über die Darstellung des zent-

ralen Siedlungsgebietes konkretisiert wird. Als zentraler Ort sind dem Hauptort die Schwer-

punktaufgaben „Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten und Arbeitsstätten“ zugewie-

sen. Einen weiteren Standort mit Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Ar-

beitsstätten liegt im Süden des Gemeindegebietes im Bereich des Autobahnanschlusses Wen-

nerstorf / Rade / Mienenbüttel.1  

 
1  vgl. RROP 2025, Beschreibende Darstellung, Kap. 2.1.3 01 – 02 und 2.2.2 01 

 

    
BBEEGGRRÜÜNNDDUUNNGG   

BBeebbaauuuunnggssppllaann  NNrr..  2277  „„SScchhwwaarrzzeennbbeerrgg  ––  SSüüdd““  
44..  ÄÄnnddeerruunngg    ddeerr  GGeemmeeiinnddee  NNeeuu  WWuullmmssttoorrff  

für das Gebiet:  „Östlich der Lindenstraße, südlich und nördlich des Rüterweges““ 
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Vorhaben Stand 12/2023 (SKAI Partnerschaft mbB) Luftbild mit Geltungsbereich

B3          

xGr

D48.88

49.31

D49.37D49.34

D49.33

50.21

49.94

50.53

50.59
50.51

50.57

50.51

50.3450.22

47.97

47.93

48.09

48.25

48.18

48.19

48.2448.24

48.21
48.17

49.12

49.32

49.08
49.00

48.93 49.56

D49.22

49.85

49.74

50.04

50.03

49.76

49.66

49.65

49.29

49.38

49.30

49.68

49.56

49.82

49.68

49.43

49.35

48.61

48.57

48.69

48.9949.01

48.74
48.77

48.4748.50

48.21
48.27

48.24 48.20

48.25

48.2848.53

48.50

48.53

48.60

48.96

49.02

49.16

49.82

49.76

50.05

49.99

49.64

49.56

49.37

49.49

49.69

49.80

49.92
49.77

49.94

49.90
50.08

50.05

50.10

49.70

49.79

49.73

49.71

50.58

50.65

50.56

50.60

50.46

49.57

49.47

49.35

49.25

49.22

49.32

49.53

49.45

49.86

49.94

50.38

D50.41

D48.24

49.04

49.81

49.65

49.18

49.17

49.11

49.36 49.41 49.40

48.15

49.35

49.09

48.88

48.81

48.63

48.54

48.42

48.40

49.66

22

23

24

25

26

27

34

33

21

20

19

1817

16

15

14

13

12

11

05

04

03

02

01

10

09

08

Rettungswache

7
B

3

1
A

6
A

4

6

9
A

1
B

1

5

5

1
0
C

3

1
0
A

1
0
B

7
A

8

6

10

2
5

7

2
7

21

23

19

12

10D

L
in

d
e

n
s

tr
a

ß
e

Rüterweg

Bindsahl

125/27

70/20

125/12

123/14

123/13

251/7

125/26

123/10

70/23

70/30

124/5

123/9

125/23

123/12

125/28

125/25

126/20

125/21
125/20

125/5

125/16

125/18
126/5

125/22

123/8

125/13

126/2

34/22

165/91

34/5

34/25

34/20

33/34

34/9

33/37

408/34

34/17

34/7

34/16

34/21

34/4

34/24

386/33

165/92

137/7

70/35

70/33

70/34

Gehölzumring

Gehölzumring

Ackergrenze

Zufahrt

Gr

Gr

Gr

Hb

Gr

T
b

T
b

Wiese

D48.90

D48.88

49.46

49.44

49.47

D=49.33

48.12

48.34

48.00

47.76

47.86

49.01

49.19

49.18

49.33

49.42

49.33

W=49.40

D49.50

Gr

G
e
h
/R
a
d
w
e
g

H
b

H
b

F
b
k

F
b
k

H
b

Hb

D49.47

D=48.96

D49.22

48.61

48.57

48.69

49.01

T
b

48.77

48.50

48.27

48.24

48.2848.53

48.50

48.53

48.60

Tb

48.96

49.02

49.16

49.64

49.37

49.49

49.69

49.80

49.92
49.77

49.94

49.90
50.08

50.05

50.10

49.70

49.79

49.73

49.71

49.58
49.59

49.47

49.63

49.64

49.63

49.63

49.57

49.47

49.35

49.25

49.22

47.72

47.73

47.55

49.09

49.05

48.89
48.67

48.52

49.07
48.34

49.31

49.35
49.38

49.11

48.88

48.81

48.63

48.51

48.28

48.00
48.40

48.54

48.42

48.21

47.43

47.25
48.28

48.40

G
e
h
/R
a
d
w
e
g

20

20

2
0

m
 A

V
-Z

o
n

e 

Baufeld 1

Baufeld 2

Baufeld 3

Baufeld 4

Baufeld 5

Baufeld 7

Baufeld 8

Baufeld 6

+ 50,5 m NHN

+ 50,0 m NHN

+ 49,5 m NHN

+ 49,5 m NHN

+ 49,5 m NHN

+ 49,5 m NHN

+ 49 m NHN

+ 49 m NHN

St

St

MU

GRZ
0,4

II o

FH
12,5

5

5

St

Schutz vor
Gewerbelärm

Schutz 
Außenwohnenbereiche

Schutz 
Außenwohnenbereiche

BEBAUUNGSPLAN NR. 27
"Schwarzenberg-Süd"

4. Änderung
mit örtlichen Bauvorschriften

 Für den Bereich:
"Östlich der Lindenstraße, südlich und nördlich des Rüterwegs"

SATZUNG DER GEMEINDE NEU WULMSTORF ÜBER DIE 4. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 27  "SCHWARZENBERG - SÜD"
MIT ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN

PLANZEICHNUNG (TEIL A)  M 1 : 1.000

Bearbeitet: Schwormstede / Benthack / Bund Projekt Nr. : 1632

Übersichtsplan 1:10.000 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der 
Niedersächsischen Bauordnung und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalver- 
fassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 27 "Schwarzenberg-Süd" mit örtlichen Bauvorschriften für das Gebiet: 
"Östlich der Lindenstraße, südlich und nördlich des Rüterwegs" bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen (Teil B) als Satzung 
beschlossen.

Neu Wulmstorf den, __.__.____

PRÄAMBEL

Entwurf
05.12.2023 

040 – 44 14 19
Graumannsweg 69

22087 Hamburg

www.archi-stadt.de

Stand: 05.12.2023

SATZUNG DER GEMEINDE NEU WULMSTORF
ÜBER DEN

.......................................
      Bürgermeister

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach
(Stand vom __.__.____). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen
Anlagen geometrisch einwandfrei.

.................., den __.__.____

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab 1 : 1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,

c   2021

VERFAHRENSVERMERKE

....................................................
Öffentl. best. Vermessungsingenieur

Aufstellungsbeschluss 
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf hat in seiner Sitzung am __.__.____ die Aufstellung der 4. Änderung  
des Bebauungsplanes Nr. 27 "Schwarzenberg-Süd" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht worden.

Neu Wulmstorf, den __.__.____                                             
                                                                                             

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Lüneburg

................................................
Bürgermeister

TEXT (TEIL B)

1.0 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 In dem als Baufeld 2 gekennzeichneten Teil des urbanen Gebietes sind im Erdgeschoss und 
im ersten Obergeschoss Wohnnutzungen unzulässig.       (§ 1 Abs. 4 und 7 BauNVO)

2.0 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Der obere Bezugspunkt für die in der Planzeichnung angegebenen Firsthöhen ist der
höchste Punkt der Oberkante Dachhaut der Gebäude und der untere Bezugspunkt
(+ 0,00 m) sind die in den überbaubaren Flächen festgesetzten Höhenbezugspunkte.

    (§ 18 Abs. 1 BauNVO)

2.2 Die maximal zulässige Grundfläche darf durch Tiefgaragen und unterirdische Anlagen zur 
Rückhaltung von Oberflächenwasser bis zu einer GRZ von 0,75 überschritten werden. 

      (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)

3.0 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1 Die in der Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen dürfen durch Terrassen um bis zu 
max. 1,50 m überschritten werden.   (§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

3.2 Tiefgaragen, Kellerräume und Anlagen zur Rückhaltung von Oberflächenwasser sind 
unterhalb der Geländeoberfläche auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

    (§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

4.1 Stellplätze sind nur innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Stellplätze, 
innerhalb der Baugrenzen sowie in Tiefgaragen zulässig. Oberirdische Stellplätze sind als 
offene, nicht überdachte Stellplätze auszuführen; davon abweichend können sie als offene 
überdachte Carports hergestellt werden, wenn die Überdachungen vollständig für 
Solaranlagen genutzt werden.         (§ 12 Abs. 6 BauNVO)

4.2 Grundstückseinfahrten sind nur in den gemäß Planzeichnung festgesetzten 
Einfahrtsbereichen zulässig.

4.0 Nebenanlagen und Stellplätze  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

9.0 Örtliche Bauvorschriften                                (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 1 Nr. 2 und 
         Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 NBauO)

                                           
9.1 Fassaden

Für Hauptgebäude und Nebenanlagen sind nur Verblend- und Klinkermauerwerk in einem 
roten - rotbraunem Farbton zulässig (RAL-Farbtöne: vgl. Hinweise in der Begründung). 
Vollverglaste Wintergärten sind zulässig.

9.2 Dach
Es sind nur Satteldächer mit einer Neigung von 35° - 50° zulässig. Für Nebenanlagen sind 
auch Flachdächer zulässig, wenn sie begrünt sind.
Die Eindeckung der Dachflächen ist nur mit unglasierten, nichtglänzenden Tonziegeln oder
Betondachsteinen in roten bis rotbraunen sowie in anthrazit bis schwarzen Farbtönen 
zulässig.
Solaranlagen sind auf den Dachflächen zulässig, wenn sie flächig auf der Dachhaut 
aufliegen und nicht mehr als 30 cm aus ihr herausragen oder wenn sie in die Dachhaut 
integriert sind.

9.3 Werbeanlagen
Werbeanlagen im Sinne des § 50 NBauO sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.

9.4 Anzahl Stellplätze
Auf den privaten Grundstücken sind mindestens 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit 
nachzuweisen.

9.5 Zuwiderhandlungen gegenüber den örtlichen Bauvorschriften 9.1 bis 9.4 können mit
einer Geldbuße gem. § 80 Abs. 5 NBauO geahndet werden. (§ 80 Abs. 3 NBauO)

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO 2017)
in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3787),

zuletzt geändert am  3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176 S. 6)

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplans ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans gem. § 215 Abs.1 BauGB nicht geltend 
gemacht worden.

Neu Wulmstorf, den __.__.____
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mängel der Abwägung
Innerhalb eines Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans sind Mängel der Abwägung gem. § 215 
Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht worden.

Neu Wulmstorf, den __.__.____

                                                                                                                         

Inkrafttreten
Der Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB am __.__.____ im Amtsblatt für den Landkreis 
Harburg ortsüblich bekanntgemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am __.__.____ in Kraft getreten.

Neu Wulmstorf, den __.__.____
                                                                                                               

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf hat den  Bebauungsplan nach Prüfung der Anregungen gemäß   
§ 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am __.__.____ als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung 
beschlossen.

Neu Wulmstorf, den __.__.____                                                                                             ................................................
Bürgermeister

................................................
Bürgermeister

................................................
Bürgermeister

................................................
Bürgermeister

5.0 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und  
Landschaft               (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

   
5.1 Die Außenbeleuchtung im gesamten Plangebiet ist mit nach unten gerichtetem, 

fledermaus- und insektenfreundlichem Licht vorzunehmen. Ein Abstrahlen des Lichts auf 
angrenzende Flächen ist zu vermeiden.

5.2 Die nicht überbauten Flächen über Tiefgaragen sind mit Ausnahme von Wegen, 
Stellplatzanlagen, Spielflächen und Terrassen mit einem mindestens 50 cm dicken, 
durchwurzelbaren Substrataufbau auszuführen und ganzflächig zu begrünen oder 
gärtnerisch zu gestalten. 

Planverfasser
Der Entwurf des  Bebauungsplans wurde ausgearbeitet vom Büro Architektur und Stadtplanung, Baum | 
Schwormstede | Stellmacher PartGmbB, Graumannsweg 69, 22087 Hamburg.

Hamburg, den __.__.____

................................................
Planverfasser

Artenschutzrechtliche Hinweise

Gehölz-/Baumfällungen
Gehölz- und Baumfällungen dürfen nur in der Zeit vom 01.10. bis 28. / 29.02. (außerhalb 
der Brutzeit von Vögeln - § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) vorgenommen werden.

    

ZEICHENERKLÄRUNG / FESTSETZUNGEN

ZUR PLANZEICHNUNG TEIL A

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen  § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Flächen für den Gemeinbedarf § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB  

Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB   

II

FH 12,5 m

MU

z.B. 0,4 Grundflächenzahl (GRZ) § 16 BauNVO

Zahl der zulässigen Vollgeschosse § 16 BauNVO

maximale Firsthöhe § 16 BauNVO

Höhenbezugspunkt in Meter über § 18 BauNVO
Normalhöhennull (NHN) 
(gem. textlicher Festsetzung Nr. 2.1)

+ 59,0 m NHNz.B.

o

Bauweise, Baugrenzen   § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB   

Offene Bauweise  § 22 BauNVO

Baugrenze  § 23 BauNVO

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches     § 9 Abs. 7 BauGB

115/19 Flurstücksbezeichnung

Bestandsgebäude

Vorhandene Flurstücksgrenzen

Bauverbotszone an Bundesstraße § 9 FStrG20m AV-Zone

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

z.B.

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Ortsdurchfahrtsgrenze

Alle Maße sind in Meter angegeben

B3          

7.0 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a+b BauGB)

   

7.1 An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten sind schmalkronige, hochstämmige 
Laubbäume gemäß der Pflanzliste im Umweltbericht in der Mindestqualität Alleebaum, 
3 x verpflanzt mit Drahtballen, Stammumfang 20 bis 25 cm zu pflanzen. Die Standorte sind 
um 2 m parallel zur Straße variierbar. Die Bäume sind in Pflanzgruben mit mindestens 
12 m³ und mindestens 1,5 m tiefen durchwurzelbarem Raum pro Baum zu pflanzen. 
Im Kronenbereich der Bäume ist jeweils eine mindestens 10 m² große und mindestens 2 m 
breite Pflanzfläche offen zu halten und zu begrünen. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten 
und fachgerecht zu pflegen. Bei Abgang ist für Ersatz am gleichen Standort zu sorgen.

7.2 Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine freiwachsende, lichte Hecke aus 
standortheimischen Sträuchern anzulegen, durch eine fachgerechte Pflege zu entwickeln 
und dauerhaft zu erhalten (Pflanzliste siehe Umweltbericht). Es ist ein Laubgehölz pro 
1,5 m² Fläche zu pflanzen. Die Pflanzfläche ist in den ersten 5 Jahren durch einen 
durchgängigen Wildschutzzaun zu schützen. Danach ist der Verbissschutz zu entfernen. 
Im Falle eines Abgangs der Gehölze ist für Ersatz zu sorgen.

6.0 Maßnahmen für besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG)  

        (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

(Hinweis: Die im folgenden genannte DIN-Vorschrift 4109 von 2018 kann bei der 
Gemeindeverwaltung zu den allgemeinen Dienststunden eingesehen werden.)

6.1 Schutz vor Gewerbelärm
 Zum Schutz der Wohn- und Büronutzungen vor Gewerbelärm nachts sind in dem in 

der Planzeichnung mit  festgesetzten Bereich an den lärmzugewandten Fassaden 
und Seitenfassaden vor schutzbedürftigen Räumen gemäß DIN 4109 nur festverglaste 
Fenster zulässig. Der notwendige hygienische Luftwechsel ist über eine lärmabgewandte 
Fassade oder andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise 
sicherzustellen.
Davon kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird, 
dass aus der tatsächlichen Gewerbelärmbelastung an den Gebäudefassaden der 
Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert für urbane Gebiete von 45 dB(A) nachts einhält.

6.2 Schutz vor Verkehrslärm
 Zum Schutz der Wohnnutzungen ist im jeweiligen Baufreistellungs- oder 

Baugenehmigungsverfahren der Schallschutz gegen Außenlärm (Gegenstand der 
bautechnischen Nachweise) nach DIN 4109 Teil 1 und Teil 2 (Ausgabe 01/2018) 
nachzuweisen. (Die hierfür erforderlichen maßgeblichen Außenlärmpegel sind nachrichtlich 
in der Begründung aufgeführt.)

6.3 Zum Schutz der Schlaf- und Kinderzimmer und für Räume, in denen der Anhaltswert für 
Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags überschritten wird, sind schallgedämmte 
Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere 
geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise sichergestellt werden kann. 
Die schallgedämmten Lüftungen sind bei der Ermittlung des resultierenden 
Schalldämm-Maßes für das Außenbauteil gemäß den ermittelten und ausgewiesenen 
maßgeblichen Außenlärmpegeln nach DIN 4109 (Januar 2018) zu berücksichtigen.

6.4 Befestigte Außenwohnbereiche (Terrassen, Dachterrassen, Balkone, Loggien) sind in den 
in der Planzeichnung mit      festgesetzten Bereichen nur in geschlossener 
Gebäudeform zulässig. 
Davon abweichend sind offene Außenwohnbereiche ausnahmsweise zulässig, wenn mit 
Hilfe einer Immissionsprognose nachgewiesen wird, dass in der Mitte des jeweiligen 
Außenwohnbereichs der Immissionsgrenzwert von 64 dB(A) tags eingehalten wird.

6.5 Von den Festsetzungen Nr. 6.2 bis 6.4 kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines 
Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere 
Anforderungen an den Schallschutz resultieren.

Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neu Wulmstorf hat in seiner Sitzung am __.__.____ dem 
Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf des  Bebauungsplans und der Begründung haben vom __.__.____ bis __.__.____ gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Neu Wulmstorf, den __.__.____
                                                                                                            

................................................
Bürgermeister

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 
Garagen und Gemeinschaftsanlagen   § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB   

Flächen für StellplätzeSt

entfallender Einzelbaum

Urbanes Gebiet         § 6a BauNVO

Ausschluss / Schutz von Außenwohnbereichen (gem. textlicher 
Festsetzung Nr. 6.4)

Umgrenzung von Flächen mit Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

z.B. Baufeld 1 Nummerierung der überbaubaren Flächen

Schutz
Außenwohnbereiche

Schutz vor 

Gewerbelärm

Schutz Außen-

wohnbereiche

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen         

         § 9 Abs. 1 Nr. 25a+b BauGB 

Baum, anzupflanzen § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Einfahrtsbereich

Schutz vor Gewerbelärm (gem. textlicher Festsetzung Nr. 6.1)Schutz vor 
Gewerbelärm

Planunterlage:

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 

Vermessungs- und Katasterverwaltung

c   2021
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)
Regionaldirektion Lüneburg

8.0 Festsetzung bis zum Eintritt bestimmer Umstände                                    (§ 9 Abs. 2 BauGB)
                                           

8.1 Innerhalb der nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommenen Anbauverbotszone zur 
Bundesstraße 3 (Lindenstraße) sind Hochbauten solange unzulässig bis die 
Anbauverbotszone entfällt.

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

      § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen          § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 

c  2016
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BBEEGGRRÜÜNNDDUUNNGG   

BBeebbaauuuunnggssppllaann  NNrr..  2277  „„SScchhwwaarrzzeennbbeerrgg  ––  SSüüdd““  
44..  ÄÄnnddeerruunngg    ddeerr  GGeemmeeiinnddee  NNeeuu  WWuullmmssttoorrff  

für das Gebiet:  „Östlich der Lindenstraße, südlich und nördlich des Rüterweges““ 
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